
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-23/06808-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4.S. 1 Nr. 1a und§ 5 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2022 und der Verteilung durch 

Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2025 bis 2027 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 5311 ~ Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

die Beisitzerin Natalie Krank 

und die Beisitzerin Dr. Ursula Heimann, 

auf Antrag der Westfalen Weser Netz GmbH, Tegelweg 25, 33102 Paderborn, ver-

treten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin -
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am 10.04.2025 beschlossen: 

1. Der Regulierungskontc;>saldo der Antragstellerin für das Jahr 2022 sowie 

die Verteilung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen der Kalenderjahre 2025 bis 2027 werden · gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 19.12.2023 einen Antrag auf Genehmi-

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2022 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß § 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-

ben vom 23.12.2024 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entschei-

dung der Beschlusskammer zu äußern. Die Antragstellerin hat unter anderem mit 

Schreiben vom 17.01.2025 Stellung genommen. Per E-Mail vom 14.03.2023 reichte 

die Antragstellerin zudem kor:rigierte Angaben zur Kostenveränderung im Bereich 

Messstellenbetrieb nach. 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen . 

II. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 
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vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompe-

tenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Richtlinie 

2009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deut-

schen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den· nationalen Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 

1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

des EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Kla-

gegrundes umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung 

der Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben 

angepasst. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschließlichen 

Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die 

nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 
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Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben, ebenso wie 

§ 21a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und 

ergänzt. 

Die nach§ 21a und§ 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des. Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punkt des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode 

im Gassektor (31.12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 S. 5 

und§ 21a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertra­

gen. Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise 

entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwen-

dungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der 

Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen. 

Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und In-

vestitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrahmens gewähr-

leistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden 

(vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 

1.2 lnteresseriabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in § 21 a_ und § 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung 

eines transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens 

grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Ab-

weichungskompetenz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21 a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen 

materiellen Widerspruch .zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat 
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der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die 

Dauer einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell, dass der 

Rechtsrahmen für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen 

während einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinl:,Jität und Rechts-

unsicherheit verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung 

d~r materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Dar-

über hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwen-

digen lnvestitlonen in die Energieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten 

nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteil-

nehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien 1 dass zumindest die Methoden zur Berech-

nung oder Festlegung der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang „mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der 

Richtlinie (EU) 2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober­

grenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen 

Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren bspw. zur Festlegung 

der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jah.re ver-

zögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzun-

gen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich 

vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. 
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Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergre·nzen 

der Jahre 2025 bis 2027 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

3.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel-

lerin für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, § 5 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2025 bis 2027, die sich 

aus· dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2022 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen . . 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergren-

zen wird zunächst der Saldo zum 31.12.2022 ermittelt. Dieser wird sodann aufge-

zinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst 

im Jahre 2025 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2022 erfolgt in drei gleichmäßi-

gen Raten ab dem Jahr 2025. Zusätzlich erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 

Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 
. . 

nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2023 und im ge-

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän-

discher Emittenten'.' der Kalenderjahre 2013 bis 2022 in Höhe von 0,48%. 

3.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die _einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

Seite 6 von 25 



a) die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick-

lungen erzielbaren Erlösen, 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 und 16 ARegV und§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. 

§ 34 Abs. 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich entha_lte-

nen Ansätzen, 

c) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs~ 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der dritten Regu-

lierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflichtung nach § 11 

Abs. 4 S. 2 ARegV, 

d) die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa 

ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichti­

gung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV 

ergibt, 

e) die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser-

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss-

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge-

führt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess-

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-

temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In ·das Regulie-

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit §§ 40a Abs. 2 S. 1, 40b Abs. 1 S.1 

und 2 EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verur-

sacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war, so-

wie 
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f) Vorbereitungskosten für den Redispatch 2.0 unter den Voraussetzungen der 

Übergangsregelung gemäß§ 34 Abs. 15 ARegV. 

3.3 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlö­

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er-

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erlösober­

grenze wird in den Anlagen 3a und 3b, sowie der Anlage 3c der von der Antrag-

stellerin angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An-

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus den Anlagen 3a 

und 3b, sowie Anlage 3c. Soweit die Antragstellerin im Erhebungsbogen zum Re-

gulierungskonto andere, vom Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergrenze 

abweichende zulässige Erlöse angesetzt hat, resultieren hieraus in den Anlagen 2 
und 3a unterschiedliche Differenzen zwi_schen dE;m Angaben der Antragstellerin und 

den durch die Beschlusskammer ermittelten Werten. 

3.3.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen: 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli-

chen Erlösobergrenze in· Folge yon Änderungen des Verbraucherpreisges·amtinde-

xes nach§ 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 6, 8, 8b bis 11, 

12a bis 13 ARegV § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

sowie § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 34 Abs. 8 ARegV. 

Kosten oder Erlöse aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), aus der Nachrüstung gemäß der 
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Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 

lnvestitionsmaßnatlmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), aus 

vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 

ARegV) sowie aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) können 

auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst-

Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem könne_n jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenz~ in Folge von beschiedenen 

Anträgen nach Maßgabe des§ 1 0a ARegV (Kapitalkostenaufschlag) und einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor-

herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a, S. 3 

ARegV. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gem~ß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. 

Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antragstelle,rin auch aufgrund 

von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die zu berücksichtigenden 

Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 

3.3.1.1 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 
nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbrau-

cherpreisgesamtindexes nach§ 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist für das 

Jahr 2022 gemäß § 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 

2020 in Höhe von 105,80 zu verwenden. 
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3.3.1.2 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 3, 7, Sb 
bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2 1-. HS ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), 

Betriebssteuern (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. 8b), betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, 

soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abgeschlossen worden sind 

(Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 

(Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 
Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (Nr. 11 ), Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 

25a ARegV (Nr. 12a) sowie Kosten und Erlöse nach§ 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV 
wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV jeweils auf 

die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst. 

3.3.1.3 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 
13, 16 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 
Abs. 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung , aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten
' . 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), aus 

vermiedenen Netzentgelten(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S : 1 Nr. 13 

ARegV), sowie aus Maßnahmen nach§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) wurden 

vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten ger:näß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

angepasst. 
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In den Kosten aus Maßnahmen nach§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) sind 

insbesondere auch Kosten aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG 2021, die 

die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG 2021 erfüllen ( § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 

ARegV der bis zum 30.09.2021 geltenden Fassung), enthalten. Mit in Krafttreten 

der ARegV-Novelle zum 01.10.2021 sind diese Kosten sowie die Kosten aus den 

weiteren Maßnahmen nach§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnWG gemäß§ 11 Abs. 5 Nr. 2 

ARegV bei Verteilernetzbetreibern als volatile Kosten anzusehen, wobei die Kosten 

gemäß § 34 Abs. 8 ARegV bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode als 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten. 

3.3.1.4 Anpassung nach Maßgabe des § 5 ARegV (Saldo des 

Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a 

ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 5 ARegV gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie 2018 

erfolgten durch die. Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und schließlich eine 

endgültige Bestimmung, hinsichtlich der Kalenderjahre 2019 und 2020 erfolgte di-

rekt eine endgültige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs bzw. drei 

Kalenderjahre durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 34 Abs. 4 

und § 5 Abs. 3 S. 2 ARegV (Az. jeweils BKB-17/6808-01, BKB-1_9/06808-01, BKB-

20/06808-01 und BK8-21/06808-01 ). Maßgeblich für die Bestimmung der zulässi-

gen Erlöse ist der endgültige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu- bzw. Ab-

schlag. Etwaige Abweichungen der von der Beschlusskammer festgestellten Auflö­

sungsbeträge aus den Regulierungskontosalden 2013 bis 2016, 2018, 2019 und 

2020 den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

3.3.1.5 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Q-Ele-

ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze· wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß§ 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen BKB-21/06808-81). Daher ist 

diese Anpassung bei der Berechnung der zulässige:n Erlösobergrenze in der 
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Anlage 3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 
3a zu entnehmen. 

3.3.1.6 Sonstiges 

Die Erlösobergrenze wurde aufgrund der Genehmigung des Regulierungskontosal-

dos 2013 bis 2015 für das Netzgebiet Schaumburg-Lippe angepasst (Aktenzeichen 

BKB-17/6808-02). Weiterhin erfolgte eine Anpassung auf Basis des öffentlich-recht­

lichen Vertrags, der zwischen der Regulierungskammer Niedersachsen, der Stadt-

werke Schaumburg-Lippe GmbH und der Westfalen Weser Netz GmbH geschlos-

sen wurde. Aus diesem Vertrag ergibt sich eine einmalige Erhöhung der Erlösober­

grenze im Jahr 2022 um-€. Beide Anpassungen sind bei der Berechnung der 

zulässigen Erlösobergrenze unter „Sonstiges" in der Anlage 3a berücksichtigt wor-

den. 

3.3.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat-

-sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulieru~gskonto zu erfas-

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich ·im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch-

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur-

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 
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3.4 Differenz aus Kosten nach § ·11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 
ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine A11passung der kalenderjährlichen 

Erlösobergre,nze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1S. 2 
ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß § 11 
Abs. 2 S. 1 Nr. 4 _bis 6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 

ARegVaus 

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) der Nachrüstung nach SysStabV, 

c) genehmigten Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV, 

d) vermiedenen Netzentgelten, 

e) der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen, 

f) aus Maßnahmen nach§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 Abs. 1 S. 1 

EnWG, 

übermittelt.1 

1 Bei der Bestimmung der auszuzahlenden vermiedenen Netzentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach 
Maßgabe des§ 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz-
betreibers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Ertösobergrenze). 
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In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

3.5 Differenz aus . dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag 
und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berück­

sichtigung der tatsächlich entstandenen Kosten ergibt 

Die Beschlusskammer hat gern. § 1 0a ARegV gegenüber der Antragstellerin einen 

Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2022 für Kapitalkosten 

genehmigt, die aufgrund von nach dem Basisjahr 2016 getätigten Investitionen in 

den Bestand betriebsnotwendiger Anlagegüter entstehen (Aktenzeichen: BKS-21-

06808-1005#1 ). 

Die Antragstellerin hat gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV die Differenz aus dem genehmig-

ten Kapitalkostenaufschlag für das Jahr 2022 und dem Kapitalkostenaufschlag, wie 

er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten (bezo-

gen auf Investitionen der Jahre 2017 bis 2022) er.gibt, ermittelt und auf dem Regu-

lierungskonto verbucht. Hierzu hat sie der Beschlusskammer gern.§ 5 Abs-. 4 S. 2 

ARegV Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten der dem Ka-

pitalkostenaufschlag zugrunde gelegten betriebsnotwendigen Anlagegüter übermit­

telt. 

Die Beschlusskammer hat in der Genehmigung zum Kapitalkostenaufschlag bereits 

darauf hingewiesen, dass im Verfahren zur Genehmigung des Regulierungskonto-

saldos eine materielle Prüfung der Ist-Kosten erfolgen wird. Hierbei sind die materi-

ellen Vorgaben des § 1 0a ARegV zu beachten. Dies betrifft alle hier relevanten In-

vestitionen der betreffenden Kalenderjahre nach dem Basisjahr. lnsow~it ist der Be-

schlusskammer, auch soweit bereits im Verfahren zur Genehmigung des Kapi-

talkostenaufschlags von der Antragstellerin für einzelne Jahre auf Ist-Kosten abge-

stellt wurde; eine materielle Prüfung im Regulierungskonto nicht verwehrt. Weder 

bestimmt § 1 0a ARegV, dass eine Prüfung von Ist-Kosten, soweit sie bereits vorlie-

gen, zwingend hier abschließend stattzufinden hätte; noch sperrt die Regelung des 

§ 5 Abs. 1 a ARegV eine solche Prüfung im Regulierungskonto. Wenn der Netzbe-
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treiber im Regulierungskonto die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenauf-

schlag nach § 1Oa ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Be-

rücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt, beantragt, bezieht 

sich die diesbezügliche materielle Prüfung auf alle relevanten Kalenderjahre. 

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur für betriebsnotwendige Maßnahmen beantragt 

werden, die nach den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsätzen 

auch im Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wären. Die Aktivierungsgrundsätze 

sind stetig anzuwenden. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antrag-

stellerin ihre Aktivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie behält sich eine Rück­

nahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass die 

Aktivierungspraxis verändert wurde. 

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur für Investitionen genehmigt werden, die nach 

dem Basisjahr getätigt wurden. Investitionen, die bis zum oder im ·Basisjahr getätigt 

wurden, sind Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze nach § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr 

stattfindenden Netzübergängen bedeutet dies, dass die bis zum oder im Basisjahr 

getätigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den über­

gehenden Netzteil betreffen, nach den Vorgaben des § 26 ARegV als Anteil der 

Erlösobergrenze auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden. Die Auf-

teilung eines Kapitalkostenaufschlags ergibt sich daraus nicht. Alle Investitionen 

bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getätigt wur-

den, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze. Für diese Investitio-

nen kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag 

stellen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem 

Antrag keinerlei Anlagengüter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netzüber­

gangs auf einen anderen Netzbetreiber übergegangen sind. Sie behält sich eine 

Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, 

dass derartige Anlagengüter in den Kapitalkostenaufschlag eingeflossen sind. 
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Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 10a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatori-

schen Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu . histori-

schen AK/HK nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StromNEV. Anzusetzen ist dabei der Mit-

telwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffurigs-

und Herstellungskosten im Zugan·gsjahr im Jahresanfangsbestand berücksichtigt 

(vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14). Ausgenommen hiervon sind 

Grundstücke und Anlagen im Bau, da diese - anders als die vom Bundesgerichtshof 

adressiert~n Anlagen - nicht abgeschrieben werden. Diese Vorgehensweise steht 

nach Auffassung des OLG Düsseldorf in Einklang· mit den Vorgaben des § 1 0a 

ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im 

Rahmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 M, S. 45 ff.). Dies gilt 

entsprechend für die Regelungen der StromNEV. 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskosten-

beiträge und der Baukostenzuschüsse gern.§ 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV, die 

die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen 

Anlagengüter erhalten hat. Der Bundesgerichtshof hat diese Vorgehensweise be-

stätigt (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 59/19). 

Für den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemäß § 1 0a Abs. 7 S. 2 ARegV 

der nach § 7 Abs. 6 StromNEV für die dritte Regulierungsperiode geltende Zinssatz. 

für Neuanlagen anzusetzen (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 

59/19). Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 

05.10.2016, unter dem Aktenzeichen BK4-16-160, für die Dauer der dritten Regu:. 

lierungsperiode den Eigenkapitalzins_satz für den Anteil des Eigenkapitals, der die 

zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % nach 

Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt sich gern. § 1 0a Abs. 7 S. 3 ARegV nach § 7 

Abs. 7 i.Vm. § 32 Abs. 11 StromNEV. Es ist auch insoweit der für die Berechnung 
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der Erlösobergrenzen der jeweiligen Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzu-

wenden. Dieser beträgt in der dritten Regulierungsperiode 2,72 %. 

Der anzuwendende Miscl1zinssatz berechnet sich wie folgt: 

6,91 X 0!4 + 2,72 X 0,6 = 4,396. 

Der sich aus den Vorgaben der ARegV ergebende und im Rahnien des Kapitalkos-

tenaufschlags anzuwendende-gewichtete Mischzins beträgt damit 4,396 %. 

Im Übrigen verweist die Beschlusskammer auf die Hinweise der Bundesnetzagentur 

vom 21.04.2021 zum Verfahren zur Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines 

Antrages auf Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlags nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 

i.V.m. § 10a ARegV für die dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) bzw. 

Strom (2019 bis 2023). 

In der Anlage 5 werden die Werte der Antragstellerin den von der Beschlusskam-

mer ermittelten Werten gegenübergestellt. 

Die tatsächlich entstandenen Kosten divergieren in Höhe von zu den von 

der Beschlusskammer festgestellten tatsächlichen Kosten. Zum e·inen geht die Be-

schlusskammer davon aus, dass es sich bei der von der Antragstellerin vorgenom-

menen· Hinzurechnung in der Anlagengruppe bzw. Kategorie Kabel Mittelspan-

nungsnetz im Jahr 2020 um eine Nachaktivierung handelt, die im Jahr der Nachak-

tivierung selbst (hier: 2021) zu berücksichtigen ist. 

-€

Die Antragswerte in der Anlagengruppe „Geschäftsausstattung" weichen von den 

durch die Beschlusskammer im Regulierungskonto 2020 festgestellten Werten ab. 

In der Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2020 wurden die Werte bezo-

gen auf Investitionen der Jahre 2017 bis 2020 insoweit abschließend bestimmt; 

nachträgliche Korrekturen sind unzulässig. Die Beschlusskammer hat daher die 

Werte aus dem Regulierungskonto 2020 für die Berechnung des Kapitalkostenauf-

schlags im Regulierungskonto 2022 herangezogen. 
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Bei den Netzanschlusskostenbeiträgen ist eine Veränderung der Kapitalkosten 

durch Schlüsseländerungen nic.ht möglich, da die Zuordnung der Anlagengüter 

durch die Basisjahrlogik eingefroren ist. Im Kapitalkostenaufschlag sind daher ein-

mal getroffene Schlüsselungen für einzelne Jahresscheiben ebenfalls beizubehal-

ten. Der von der Antragstellerin gewählte Ansatz wurde entsprechend korrigiert . 

. Für das Jahr 2022 wurde ein Zugang in der Anlagengruppe Grundstücke im weite-

ren Anlagevermögen angegeben. Für diese Anlagengruppe sind Zugänge mit ei-

nem Anfangsbestand vonl€ bei der Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsungs-

basis zu berücksichtigen. Der von der Antragstellerin gewählte Ansatz wurde ent-

sprechend korrigiert. 

3.6 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 
Kosten des Messstellenbetriebs (zu dem auch die Messung 
gehört) und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich ent-
haltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird in das Regulierungskonto die Differenz zwischen 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messst~llenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört, und den in der Erlös­

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen einbezogen. Die Einbeziehung er-. 

folgt soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl 'der Anschlussnutzer, bei 

denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, verur-

sacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von mo-

dernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetzes (MsbG) handelt. 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 4 ARegV wird in das Regulierungskonto auch die Differenz 

einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbetreibers im Zusammenhang mit 

§§ 40a Abs. 2 S. 1, 40b Abs. 1 S.1 und 2 EnWG in Verbindung mit§ 55 Abs. 1 Nr. 

4 oder Abs. 2 MsbG verursacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung 

zuständig war. 
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Nach § 7 Abs. 2 MsbG in der bis zum 26.05.2023 geltenden Fassung sind die Kos-

ten des Messstellenbetriebs von modernen Messeinrichtungen und intelligenten 

Messsystemen nicht in der Erlösobergrenze und den Netzentgelten des Netzbetrei-

bers zu berücksichtigen, sondern dem grundzuständigen Messstellenbetreiber für 

moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten 

für die Abrechnung der Netznutzung von modernen Messeinrichtungen und intelli-

genten Messsystemen verbleiben beim Netzbetreiber und sind weiterhin Bestand-

teil der Netzentgelte. 

Die Antragstellerin hat die Kostenveränderung für den Messstellenbetrieb, zu dem 

auch die Messung gehört, übermittelt. Hiernach haben sich Differenzen ergeben. 

Die Antragswerte werden wie von der Antragstellerin angegeben genehmigt. 

3.7 Sonstiges 

. Für die Vorbereitung der Umsetzung der Änderungen zum Redispatch 2.0 können 

Netzbetreibern für einen begrenzten Zeitraum einmalig zusätzliche Kosten entste-

hen, z.B. für die Vorbereitung der Marktkommunikation oder zur Schaffung von Pro-

zessen oder Instrumenten zür Verbesserung von Einspeiseprognosen, die über die 

bisherigen Mechanismen der ARegV nicht erfasst werden. Für einen Übergangs-

zeitraum bis zum 1.10.2021 (Inkrafttreten der Änderungen der§ 13, § 13a und§ 14 

Absatz 1 c EnWG) sollen dies~ Kosten von den betroffenen Netzbetreibern über den 

Antrag auf Genehmigung des Regulierungskontosaldos nach§ 5 Absatz 3 i. V. m. 

§ 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1a.ARegV geltend gerl'!acht werden können. Nach der 

Begründung zur Anpassung der ARegV prüft die Regulierungsbehörde die geltend 

gemachten Kosten auf Effizienz. Zudem sind Doppelanerkennungen zu vermeiden; 

Vorbereitungskosten gern.§ 34Abs.15 ARegV, die nach dem 01.10.2021 entstan-

den sind, sind grundsätzlich nicht bzw. nur unter den besonderen Voraussetzungen 

des § 34 Abs. 15 S. 2 ARegV anerkennungsfähig. Dies umfasst in erster Linie Kos-

ten, die einzelnen Netzbetreibern aufgrund der Entwicklung und dem Betrieb von 

Kooperationsplattformen wie bspw. ,,connect+" - entstehen. Kosten für die bloße 

Nutzung einer solchen Plattform können nicht berücksichtigt werden, da diese Kos-

ten an die für das System verantwortliche Netzbetreiber weitergereicht werden. Im 
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Rahmen der Anhörung zum Regulierungskonto 2021 (BKB-22/06808-01) führte die 

Antragstellerin selbst aus, dass sie an der Entwicklung und am Betrieb einer solchen 

Plattform nicht beteiligt ist, sondern eine solche lediglich' nutzt. Die von der Antrag-

stellerin eltend gemachten Vorbereitungskosten zum Redispatch 2.0 in Höhe von 

€ werden nicht anerkannt. Diese sind im Jahr 2022 urid somit nach dem 

Stichtag des 1.10.2021 entstanden. Es liegt zudem kein Fall_ im Sinne des§ 34 Abs. 

15 S. 2 ARegV vpr. Eine Kostenanerkennung findet nach § 34 Abs. 15 S. 2 ARegV 

dann statt, wenn die Kosten nach dem 01.10.2021 entstanden sind und es sich um 

Kosten handelt, die zur Implementierung, zur Weiterentwicklung sowie zum Betrieb 

der notwendigen Betriebsmittel zur Erfüllung der gemeinsamen Kooperationsver-

pflichtung der Netzbetreiber nach § 11 Abs. 1 S. 3, 13, 13a und 14 EnWG notwendig 

sind. Zudem muss die mit ihnen verbundene Dienstleistung unentgeltlich und dis-

kriminierungsfrei allen verpflichteten Netzbetreibern zur Verfügung gestellt werden 

und die Kosten müssen vor dem 01.01.2024 entstanden sein . .Schließlich sind diese 

Kosten nach§ 34 Abs. 15 S. 3 ARegV nur dann zu genehmigen, wenn es sich dabei 

um effiziente Kosten handelt und diese nicht schon aufgrund anderer Regel!,Jngen 

nach der ARegV in den zulässigen Erlösen berücksichtigt werden. 

3.8 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Saldo des Regulierungskontos .zum 31.12.2022 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 

a) der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach§ 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8, 13 ARegV und§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV 

und den in der kälenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen' Ansätzen ge-

mäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, 
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c) den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV sowie 

d) der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 10a und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tat-

sächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV ergibt 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er-

folgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebu~-

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah-

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-

scher Emittenten (0,48 %). 

Die sich danach für die Jahre 2025 bis 2027 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

4. Berücksichtigung etwaiger nachträglicher Korrekturen der 
Erlösobergrenze 2022 auf Grund von Gerichtsentscheidun-
gen 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2022 und seine Verteilung auf die 

Erlösobergrenzen der Kalenderjahre 2025 bis 2027 mit diesem Beschluss abschlie-

ßend bestimmt werden, könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze und der erzielbaren Erlöse 2022 im Fall einer Bestandskraft dieser 

Entscheidung nicht mehr berücksichtigt werden. 

Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen des Regulierungskonto-

saldos 2022 in einem noch offenen Regulierungskontosaldo (d.h. _in dem Regulie-

rungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschließend genehmigt wurde), 

unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend § 5 Abs. 2 ARegV, berücksich­

tigen. 
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Korrekturen können zudem durch die Anpassungszusage in dem Verwaltungsver-

fahren Festlegung der kalenderjährliche_n Erlösobergrenzen für die dritte Regulie-

rungsperiode Strom (2019 bis 2023) (Az. BKB-17/6808-11) veranlasst sein. 

5. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2025 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2023 

liegt u.a. darin begründet, dass die Prüfung des Regulierungskontosaldos ein-

schließlich der Ist-Kosten des Kapitalkostenaufschlags für das Jahr 2021 mit der 

Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode zusammenfiel. Dem Abschluss 

der Kostenprüfung im Jahr 2023 wurde im Rahmen der zur Verfügung stehenden 

Personalressourcen grundsätzlich Priorität eingeräumt; zunächst um eine reibungs-

lose Durchführung• des Effizienzvergleichs gemäß § 12 ARegV mit einer ausrei-

chenden Datengrundlage zu ermöglichen und schließlich um den Netzbetreibern 

möglichst früh Rechtsicherheit in Bezug auf die Erlösobergrenze der Jahre 2024 bis 

2028 (vierte Regulierungsperiode) zu geben. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenze 2025 verstößt ins-

besondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungskonto wird gern. 

§ 5 Abs. 1 S. 1 und 5 ARegV ohnehin primär durch den Netzbetreiber geführt. Durch 

den stets weit vor Ablauf der Antragsfrist zur Mitte des Kalenderjahres veröffentlich­

ten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war die Antragstellerin rechtzeitig zur 

Preisbildung in der Lage. Sie konnte die preisbildenden Bestandteile aus der Auflö­

sung des Regulierungskontos für sich bestimmen und diese somit ihrer Entgeltbil-

duhg des Jahres 2025 2:u Grunde legen. 

Durch die Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlösobergrenze waren 

der Antragstellerin dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschluss-

kammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung bestimm-

ter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 

ARegV bekannt. 
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Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2025 

bis 2027 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2024 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 60 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 

2019/944 sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertragungs-

und Verteilungstarife fest21Jlegen oder zu genehmigen und über geeignete Aus-

gleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzögert. 

Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der Er-

lös~bergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch .eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf., 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 M·, Rn. 118 ff., juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest-

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam-

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 

Der Antragstellerin war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss-

kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen wird und insoweit 

eine nachträgliche Korrektur der selbständig angepassten Erlösobergrenzen des 

Jahres 2025 erfolgen kann. Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlös­

obergrenzen für das Jahr 2025 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, 

sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert 

bzw. der Wert gemäß der vorläufigen Anordnung für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem werden mögliche Abweichungen sachgerecht über die Methodik des Regu-

lierungskontos ausgeglichen. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu 

den Regulierungskonten des Jahres 2025. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 
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Jahre 2025 bis 2027 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule-

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere· werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2025 ·bis 2027 emiöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung .ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse der Antragstellerin, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite-

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be-

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis-

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un-

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte-

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 
' 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Antragstellerin und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 

Anlage 5 Kapitalkostenaufschlag 

Seite 24 von 25 



. Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) 

einzureichen. 

Die Beschwerd~ ist zu begrün~en. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der _Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsit?enden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsan-

walt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG) 

Vorsitzender Beisitzerin Beisitzerin 
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Anlagt! 1 - Aullbsungsolan und A.us21. g \l'./estfalen Weser Ne:.Z A:z.: SKe 23f0ö80S-01 

Auszug des Regullerungskonlos filr 2022 
- Herl eitung des Saldo und Auflösungsplan-

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 a ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß ~ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs, 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Nelzentgelle im Sinne von §18 SlromNEV, 
§ 35 Aos. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kcstcnveränc:Jsrung Messung I Messstellenbelneb 
ln)d. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

Kosten für Maßnahmen i.S.d. §§ 13 Aos. 1 S 1 Nr. 2 und 14 
Abs. 1 S. 1 EnWG (Redispatch 2 0) nach Maßgabe des§ 34 
Ab,i. 8 S. 1 ARegV 

Auflösung von Netzanschlusskoslenbeiträgen und 
Baukcstenzuschüssen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 i.V. m. 
S. 2 StromNEV 

Kapitalkostenaufschlag 

nach § 4 AAogV tulässl!!O Erlöse 
812ltllba_ro Erlcise 

Oltfetcnz 

lalsädillch enlstandene Koslen 
In EOG enthaltene Ansätze 

Olffcrnnt 

~\Sächfid, entstandene Kosten 

In EOG enthaltene An.Sll!e 
Dlfforenz. 

la1Sächllch entstandene Kosten 
in EOG enlhaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene l<oshm 

ln EOG enthaltene Ansatze 
Olffen,ot 

to.tsi\c:hilch entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 
Oltforent 

lalsii:hllch entstandene Kosten 
In EOG enthaltene Ansätze 

OtffoteM 

talsächlich entstandene Kosten 
in EOG enlhallene Ansätze 
Differenz 

2022 
[EUR] 

Summe aus EJnuldlfforanzen 

Verzinsung und Auflösung das Regullen.ongsllontos 

9ezelchnung 

JahrcsonfnngGbesla.nd {=Vorjahressaldo) 

Endbest.ar.id (= Saldo aus Einzeldifferenzen) 

Mittolwer1 aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

A,uu....ndender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Vc~nsung 

Sal~o Regulierungskonto (=Jahresendbestand+ Verzinsung) 

AnnuJt"tische Beriicksichtigung in der Ertösobergrenze 

Au5"Mrk'LJng auf die Erlösobergrenze 

3.818.163 3.818.1 63 

2027 
IEURJ 

0,48% 

3.818. \63 

Mindererlös (EOG-erhcihend) 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Westfalen Weser Netz Az: BKB-23/06808-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2022 

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) ge~äß § 4 ARegV 
Verzlchtsbetra In der Ver robun 
Differenz 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz -

tatsächlich entstandene Kosten Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
in EOG enthaltene Ansätze § 35 Abs. 2 des EEG und§ 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung/ Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21 b EnWG 

Kosten für Maßnahmen i.S.d. §§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
und 14 Abs. 1 S. 1 EnWG (Redispatch 2.0) nach 
Maßgabe des§ 34 Abs. 8 S. 1 ARegV 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Aunösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 in EOG enthaltene Ansätze 

i.V.m. S. 2 StromNEV Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 a ARegV Kapitalkostenaufschlag in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Sonstige in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Summe aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

345.461.675 

104,397.031 

29.250.971 

Abweichungen 
[EUR] 
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Anlage 3a - Vergleich der Erlösobergrenzen Westfalen Weser Netz GmbH Az: BKS-23/06808-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 2022 

Erlösobergrenze 2022 

Formelbestandteile 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

beeinflussbare Kostenanteile 

Effizienzbonus 

Anpassung VPI, / VPl 0 

Anpassung PF, 

Kapitalkostenaufschlag 

Q-Elernent 

Volatile Kosten 

Regulierungskonto 

'davon Annuität aus Saldo 2013-2016 

davon Annuität aus Saldo 2018 

davon Annuität aus Saldo 2019 

davon Annuität aus Saldo 2020 

Härtefall 

Sonstiges 

Nelzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Mehrerlösabschöpfung 

öffentlich rechtlicher Vertrag 

Sonstiges 



Anlag11 3b - Ve111lall:h VPI uno dauemen nicht beeCn!lu~aru Kostoo Az: ~KB-73/06BUB-01 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht baeinHußbare Kosten W22 

I""" 5-1•1'•11Dchon 8""'•~-.m• "'°'''"""""' VerbraUchefl)rohgo~mtindox dc,s vCHiet!:lon Kalen<.lerjaf:ros 
~or dem Jatir, für das die Ertosob8'!Jren2.e gtt (§ 8 ARegV) 

H•ttbelfelbet BKallA 

Kolo~!ir 
-l<NIIII 

I\Oltof\dtlltlw VPI ~PI 

2020 105,80 2DZO 105,80 0,00% 

2-1 

2-2 Koru.ossicnsabgobon 

2 -3 BelrlebsslOUllm 

Planwort 
Ertorderli&l1t1 lt\,'.lrl"l,plUChl\Ohmn VQ~O~o,111, NOIUlbWICltl 

f' lanwerr. 
NachMWng ,,:inWoch:i.cilthlnmf\ol.Ch § 10Atl:1.. 1 SpSLt.r:bY 

2-5 

2-6 Genohmi!]le lnvos\llk:insmaßnal'lmen nach§ 23 ARegV 

2-60 Auflösung das A~ugsbelragsi nach§ 23 Abs, 2a ARegV 

Mehftl.oslen für dio Errichtung, den Belrioti und die Anderung 
von Erdkabeln 

2- 7 

2-8 

Zahlungen an Slildtc odorGcmuiodoo Mdi M3ßgabe von§ -2-Bb 
Abs 4 SltomNEV 

Berri!tbUcl'le und ~1ifln,1r1Jayliche VerBlnbarungen .lU 
2-9 Lohn.lusatz- und Versorgungsleislungen (Abscti!uss vor 

lUU.01 

2.-10 

2- 11 

2-12a f orechung und Enlwlcklung nach Maß,gabe des§ 25a ARr19V 

Autlösu119 von 8KZ / N~tzarischlussko~lonbeitriigen il"12-13 
Vorbindung mit der StrornNEV 

Engp.assmanagemenlkoslen (EPMK) rmch § 34 Ab6 8EPMK ,b.Rß{JV 

K•en OOo,r E,16---..o D1,1,I Mollnahm•n ninH Uoltcibeirl T0!1 
Satz2 Strom..,erno,gung:metzun, diB Binar winsamen 

Son9tige 
V -
Kosten oder Er10se aurgrund einer rrntwi\UgenSatz~ 
SLII\J~tvurpffich!ung nach§ 32 Ab~ 1 Nr. 4 ARtgV 

Summ• 
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Anlago 4 - Moss:;lol1cnbob1ob WBStfalonWosorNotz 

ErmlNlung dor Kostonvoriindorung Im Bcrolch Mossyne ,md M,Q.Uslollenbotrfob des Jahros 202.'2 

E,m~Uuna dor Dllloronz gomlll § 5 Allo.1 S.3 ARJ,gV 

i=Dr dat; l<Blend01jahr bei e!Tlzienlor Letstunosallrlflgllll9 enlslehencla Koslen dBS konvenllooollen M8(;5SIOll&nbelr1Qbs 
(dnsch'llaßllth MstiMlng) (§ 5 Abs. t S. 3 ARegV) ' 

davon CAPEX 

dilvc11 durcil~~ dor Zahl dar Anlds!W-..nvtld nlll "°-"-"Ol'lllotu1I~ MOJi.ogeril:~ ~:x:hl.. hJ 
dcnond.C!tNah!:itii1i 10ctM~~n;odtl'~~~du1cl,ffihrt 

d.ivon Llurcti.Andan1r-g dor üt-l do.-Ms:d,iu::.l,.uutr.-Yt.l'\llt. ■ d1l.bd d ■nM der Zllhk:f durch eine modorne 
Measelnrichtung Irrt SIM• d.a § 2 Nr. 15.MabG J,V.m. § 61 Abs. 1 Nr. -4 MebG (Speleherthtle f. mME) odar 
oln ln.t11llijl9nle11 Meuay•hun Im Sinne du 1 :Z Nr. 7 M•bG en;etzt wurde 

NotdNltNlber 
(EUR) 

Buml...,ottagonl<lr 

31.12.2021 
IStJldoi 

lt .1U022 
ISIOeti] 

Anioll C•po• 
Noäbllrelbtt 

vwb„lblndo 
OPEX 
!EUR) 

25,W.'. 
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